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Bezirksregierung Arnsberg
Seibertzstraße 1, 59821 Arnsberg



Antrag der Firma BMK Biomassekraftwerk Lünen GmbH, 
Josef-Rethmann-Straße 4, 44536 Lünen vom 11.05.2026
 auf Erteilung einer Genehmigung 
zur wesentlichen Änderung des Biomassekraftwerks in Lünen
gemäß § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)


Bezirksregierung Arnsberg	            Arnsberg, 17.06.2026
900-9139128-0001/IBG-0003-G0017/26


Öffentliche Bekanntgabe
nach § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG


Die Firma BMK Biomassekraftwerk Lünen hat mit Datum vom 11.05.2026 die Erteilung einer Genehmigung gemäß § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zur wesentlichen Änderung des Biomassekraftwerks in 44536 Lünen, Josef-Rethmann-Straße 4, Gemarkung Lippholthausen, Flur 3, Flurstück 144, 145, 147 und 148 beantragt. 

Der Genehmigungsantrag umfasst im Wesentlichen die Erweiterung des Abfall-schlüsselkatalogs um die AVV 19 12 10.

Das beantragte Vorhaben bedarf einer Genehmigung gemäß § 16 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutz-gesetz - BImSchG) in Verbindung mit Nr. 1.1 (G/E) und 8.1.1.1 (G/E) des Anhangs 1 zur Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV).

Das Vorhaben fällt zugleich unter § 2 Abs. 4 Nr. 2 des Gesetzes über die Umwelt-verträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG und         Nr. 8.1.1.1 Spalte 1 der Anlage 1 zum UVPG.

Für diese wesentliche Änderung der Anlage ist im Rahmen eines Genehmigungs-verfahrens nach BImSchG eine allgemeine Vorprüfung nach § 1 Abs. 2 der              9. BImSchV in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 UVPG und § 7 Abs. 1 UVPG vorzu-nehmen. Dabei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter Berück-sichtigung der Kriterien der Anlage 3 des UVPG, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die für die Genehmigung des Vorhabens zu berücksichtigen sind und deshalb eine UVP-Pflicht besteht.

Die Bewertung im Rahmen einer überschlägigen Prüfung anhand der vorgelegten Antragsunterlagen, eigener Ermittlungen und der für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergab, dass das geplante Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt haben kann.

Diese Bewertung stützt sich insbesondere auf folgende Aspekte:
Das Vorhaben befindet sich innerhalb des bestehenden Betriebsgeländes des Biomassekraftwerks sowie im Geltungsbereich des mit Bebauungsplan Nr. 159 „Brunnenstraße“ der Stadt Lünen ausgewiesenem Industriegebiet. Zusätzlicher Bedarf an Grund und Boden besteht nicht, da es lediglich den eingesetzten Brennstoff betrifft und das Vorhaben auf den bereits genutzten Flächen bzw. innerhalb des Biomassekraftwerks realisiert wird. 
Gewässer sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Es fällt kein Produktionsab-wasser an. Änderungen in Bezug auf die Niederschlagsentwässerung sind mit dem geplanten Vorhaben nicht verbunden.
Es ergeben sich durch das Vorhaben keine Änderungen in Bezug auf den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.
Die Lärmemissionen der Anlage werden durch die geplante Änderung nicht verändert. Die vorgegebenen Grenzwerte der TA Lärm zur nächst benachbarten Wohnbebauung werden weiterhin eingehalten.
Durch das Vorhaben ändert sich die Emissionssituation nicht. Die Emissionen an Luftschadstoffen der Anlage werden wie bisher durch den Einsatz moderner Abluft-behandlungsanlagen gereinigt und minimiert und halten die Grenzwerte der                 
17. BImSchV ein 

Das Vorhaben steht auch nicht in einem engeren Zusammenhang mit anderen Vorhaben derselben Art (§ 10 Abs. 4 UVPG). Das Vorhaben selbst ist auch kein Schutzobjekt im Sinne des § 3 Abs. 5d BImSchG, zudem liegt es auch nicht inner-halb eines angemessenen Sicherheitsabstandes eines Betriebsbereiches (§ 8 UVPG).

Das Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vor-schriften des UVPG. Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbst-ständig anfechtbar. Die gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG erforderliche Information der Öffentlichkeit erfolgt mit dieser Bekanntmachung.

Im Auftrag
gez. Hölscher
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